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Laut Beschluss der Delegiertenversammlung am 28.05.2005 müssen alle Teckel ab dem 
01.09.2005 auf örtlichen Zuchtschauen und Katalogschauen gewogen, sowie der Brustumfang 
gemessen werden. (Mitteilung im DH, Ausg.7/8 2005 und Ausg. 10/2005, Bundes-
Zuchtrichterobmann). 
 
Jeder Zuchtrichter wird vom DTK mit einer geeigneten geeichten Waage und einem einheitli-
chen Maßband ausgestattet, die er dann zu den jeweiligen Zucht- bzw. Ausstellungen mit-
bringt. Die Gruppen müssen pro gemeldeten Teckel einen „Zuchtschau-Euro“ auf das Konto 
des DTK überweisen. Besitzt ein Landesverband bzw. eine Gruppe eine geeignete und ge-
eichte Waage, entfällt natürlich der „Zuchtschau-Euro“. Der Richter ist in diesem Fall über 
das Vorhandensein einer Waage zu informieren. (Beschluss des Geschäftsführenden Vorstan-
des vom 15.07.05). 
 
• Die notwendigen Arbeiten werden durch den amtierenden Zuchtrichter durchgeführt. 
 
• Das Gewicht der Teckel soll auf 100 g genau, also in kg mit einer Stelle hinter dem Komma 

ermittelt und festgehalten werden. Bei den Zuchtschauen der Gruppen/Sektionen wird das 
Gewicht der Teckel zusätzlich zu den bisher schon erforderlichen Angaben auf dem Lauf-
zettel für die Teckel vermerkt. Bei allen Katalogschauen ist dies nach den VDH-
Vorschriften nicht zulässig, weil dort auf dem Laufzettel nur die Katalognummer des Te-
ckels stehen darf. 

 
• Weiterhin benötigt der Veranstalter der Zuchtschau für jeden Ring ein geeignetes Maßband 

für die Feststellung des Brustumfanges. 
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I. Vorbereitung und Durchführung einer Zuchtschau 
 

1.Benennung eines Zuchtschauleiters 

Als Zuchtschauleiter sollte möglichst ein Mitglied der Gruppe gewählt werden, das sich schon 
einmal mit der Abwicklung einer Zuchtschau beschäftigt hat. Weiter wären Kenntnisse der 
VDH-Zuchtschauordnung von Vorteil. 

2. Terminfestlegung 

Vor Festlegung des Zuchtschautermins sollte mit den Nachbargruppen eine Absprache vorge-
nommen werden, um evtl. Terminüberschreitungen zu vermeiden. Auch sollten große Veran-
staltungen anderer Vereine der Umgebung beachtet werden. Verkaufsoffene Sonntage können 
zu einem verminderten Besuch einer Zuchtschau beitragen. 
 
3. Zuchtschaugelände 

Bei der Auswahl des Zuchtschaugeländes gibt es einige wichtige Dinge zu berücksichtigen: 
a) ein fester ebener Boden sollte vorhanden sein 
b) eine Unterkunft für das Schreibpersonal 
c) auch eine WC-Anlage ist wichtig 
d) ein Löseplatz für unsere Teckel 
e) die Versorgung der Gäste mit Speisen und Getränke ist sehr  

empfehlenswert 
 
Von großem Vorteil wäre die Abwicklung der gesamten Zuchtschau in einer Halle, Saal, 
Scheune oder dergleichen, um von der Witterung unabhängig zu sein. 
 
Ein Zuchtschaugelände sollte nicht zu oft gewechselt werden, die Erfahrung hat gezeigt, dass 
sich Aussteller einen beständigen Zuchtschauort merken und sich immer wieder dort einfin-
den. Ausnahmen aus Gründen der Werbung werden auch hier immer wieder nötig sein. Auf 
ausreichende Parkmöglichkeiten sollte geachtet werden. 
 
4. Anmeldung der Zuchtschau 

Wegen der Veröffentlichung des Zuchtschautermins im „Dachshund“ ist eine rechtzeitige 
Meldung zur Geschäftsstelle des DTK erforderlich. (Terminmeldekarten sind bei der Ge-
schäftsstelle des DTK in Duisburg erhältlich.) Mit der Veröffentlichung des Zuchtschauter-
mins im „Der Dachshund“ gilt diese durch den DTK genehmigt. 

Außerdem ist eine Anmeldung beim örtlichen Veterinäramt erforderlich. (Bitte örtliche Be-
stimmungen beachten.) 

5. Schreib- und Hilfskräfte 

Als Schreib- und Hilfskräfte sollten nach Möglichkeit auch erfahrene Kräfte mitwirken. Soll-
ten diese nicht vorhanden sein, müsste der Zuchtschauleiter (oder der Obmann für das Aus-
stellungswesen des Landesverbandes) an einem Besprechungsabend den Schreib- und Hilfs-
kräften ihre Aufgabe erklären. 
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Als Schreibkräfte sollten wenigstens drei Personen zur Verfügung stehen 

a) Annahme und Überprüfung der Ahnentafel, sowie evtl. Beratung des Ausstellers und 
Kasse 

b) Führen des Richterbuches und Ausfüllen des Laufzettels 
c) Ausstellen der Urkunden sowie Eintragungen in die Ahnentafeln 

Eine weitere Person sollte dem Zuchtrichter im Ring zur Verfügung stehen und für einen 
zügigen Ablauf der Zuchtschau sorgen. Wie viele Personen für das Aufstellen des Ringes 
sowie für ein evtl. Rahmenprogramm (Information, Getränke- und Speiseverkauf usw.) erfor-
derlich sind, hängt vom jeweiligen Umfang der Veranstaltung ab. 

6. Richter 

Die Wahl und die Benachrichtigung des Richters sollte früh genug erfolgen. Zu beachten ist 
dabei, dass ein Richter höchstens zweimal hintereinander bei einer Gruppe/Sektion als Zucht-
richter tätig werden darf. In seiner eigenen Gruppe ist dem Zuchtrichter eine Richtertätigkeit 
nicht gestattet. 

7. Ehrengaben bzw. Preise 

Bei vielen Gruppen/Sektionen werden aus Gründen der Werbung kleine Erinnerungsgaben an 
die Aussteller vergeben. An die Beschaffung solcher Dinge sollte rechtzeitig gedacht werden. 
(Schlüsselanhänger mit dem Emblem des Deutschen Teckelklubs, Kugelschreiber mit An-
schrift des DTK oder der Gruppe/Sektion sowie andere werbewirksame Dinge.) 

Auch können an die Führer der mit vorzüglich bewerteten Hunden kleine Präsente überreicht 
werden. Dem Einfallsreichtum des Veranstalters sind keine Grenzen gesetzt. 

8. Werbung 

Von einer guten Werbung für eine Zuchtschau hängt im Wesentlichen die Anzahl der Mel-
dungen ab. Bei der Werbung sollte daran gedacht werden, dass die Züchter der Gruppe ihre 
Welpenkäufer zur Zuchtschau einladen. Die Einladung an die Nachbargruppen ist ebenfalls 
wichtig. Plakatwerbung in den Geschäften der Stadt oder der Gemeinde, Plakate bei den Tier-
ärzten, Kontakte zur örtlichen Presse, evtl. eine Annonce in der Zeitung, usw. 

9. Informationsstand 

Um Fragen der Aussteller und Gäste zu beantworten, ist die Einrichtung eines Informations-
standes von Wichtigkeit. Dieser Stand sollte mit einem Mitglied besetzt sein, das alle Fragen 
bezüglich der Teckel sowie des Zuchtschau- und Ausstellungswesen beantworten kann. 

10. Rahmenprogramm 

Um den Ausstellern bzw. den Liebhabern etwas Abwechslung zu bieten, sollte an die Durch-
führung einer Seniorenschau (Teckel über 8 Jahre) oder evtl. sogar an ein Dackelrennen mit 
der Vergabe kleiner Preise gedacht werden. Die Vorführung von Hunden, welche die Begleit-
hundprüfung abgelegt haben, oder eine Agility - Vorführung ist immer publikumswirksam. 
Gefordert sind hier vor allem die Obleute für Öffentlichkeitsarbeit. 

Bitte ein Junior-Handling einplanen und im Terminkalender des „Dachshundes“ veröffentli-
chen. (wie Zuchtschau) 
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11. Anfahrtswege 

Die Anfahrtswege zum Zuchtschaugelände sollten von den Hauptverkehrsstraßen aus für die 
Aussteller und Besucher gut sichtbar ausgeschildert sein. Bitte diese Beschilderung nach Be-
endigung der Zuchtschau wieder entfernen. 

12. Urkunden 

Urkunden mit der vergebenen Note sollten an alle Aussteller vergeben werden. Um den Ab-
lauf einer Zuchtschau zu vereinfachen, reicht es auch, die Urkunden lediglich vom Zucht-
schauleiter unterschreiben zu lassen. Die Urkunde muss dann jedoch den Zusatz „Der Form-
wert wurde von einem anerkannten Richter des Deutschen Teckelklubs vergeben“ enthalten. 
Der Richter hat dann lediglich die Ahnentafel zu unterschreiben. 

13. Meldegeld 

Das Meldegeld sollte in angemessener Höhe festgelegt werden. 10,00 bis 12,00 Euro sind 
derzeit als angemessen anzusehen, für Mitglieder und Nichtmitglieder gleich. 

14. Zulassung 

Zugelassen zu einer Zuchtschau sind alle Teckel mit und ohne Abstammungsnachweis. 

15. Mindestalter 

Das Mindestalter für die Zulassung zu einer Zuchtschau sind vollendete sechs Monate. 

Bei einem Alter von sechs bis neun Monaten sind die Noten  

a) vielversprechend 
b) versprechend 
c) wenig versprechend 

 möglich. 

Nach Vollendung des 9. Lebensmonats können die Formwertnoten 

a) Vorzüglich 
b) Sehr gut 
c) Gut 
d) Genügend oder  
e) Disqualifiziert 

vergeben werden. 

16. Zuchtschaustempel 

Die Größe der Zuchtschaustempel sollte das Maß von 65 x 25 mm nicht überschreiten. Der 
Hinweis auf eine DTK-Zuchtschau im Stempel darf nicht fehlen. 
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17. Laufzettel 

Dieser hier als Muster abgebildete Laufzettel beinhaltet alle wichtigen Angaben für einen 
Richter, ohne die Identität des vorgeführten Hundes preiszugeben (nur auf örtlichen Zucht-
schauen zulässig) 

Langhaar   Lfd. Nr 
Rauhaar   Wurftag 
Kurzhaar   Täto-Nr 
    VDH-DTK Nr 
    Gewicht 
    BU 
Rüde   Formwert 
Hündin   Richter 
 

18. Richterbuch 

Das Richterbuch (ist im Besitz des Richters) muss von der Zuchtschauleitung geführt werden. 
Diese Blätter sind in dreifacher Ausfertigung im Richterbuch vorhanden: 

1.) Weiß               für den DTK (Zuchtbuchamt) 
2.) Rot                  für die Gruppenakte 
3.) Grün               für den Richter 
 

Die einzelnen Spalten sind mit den geforderten Angaben auszufüllen. Unter 4a) zur Informa-
tionen für das Zuchtbuchamt sollten Haarartänderungen, Farbänderungen sowie zuchtaus-
schließende Fehler des Hundes eingetragen werden. Wichtig ist die Eintragung der vergebe-
nen Formwertnoten unter 5. Zur Unterschrift des Richters sollte die gesamte Anschrift des 
Richters in deutlicher, leserlicher Schrift hinzugefügt werden. 

19. Eintragung in die Ahnentafel 

Bei Abgabe der Ahnentafel durch den Aussteller bzw. Führer des Hundes muss darauf auf-
merksam gemacht werden, dass die auf einer Zuchtschau vergebene Formwertnote lt. Haupt-
vorstandsbeschluss des DTK in die Ahnentafel eingetragen werden muss. Eintragungen in 
Ahnentafeln ausländischer Klubs, die der FCI angeschlossen sein müssen, werden auf 
Wunsch vorgenommen. Befindet sich der Teckel mit ausländischer Ahnentafel im Besitz 
eines DTK Mitglieds, besteht ebenfalls Eintragungspflicht. 

Eintragungen in alle anderen Ahnentafeln sind lt. Hauptvorstandsbeschluss nicht gestattet. 

Bei Vergabe der Formwertnote “Disqualifiziert“ muss die DTK-Ahnentafel vom Richter ein-
gezogen werden. Der Richter muss diese Ahnentafel dem Zuchtbuchamt zwecks Eintragung 
der Zuchtuntauglichkeit übersenden. Der Richter trägt in den Zuchtschaubericht “Disqualifi-
ziert wegen…….“ und in die Ahnentafel lediglich die Note Disqualifiziert ein. ZU schreibt 
nur das Zuchtbuchamt. 

Auf Wunsch des Ausstellers kann der Zuchtrichter den Brustumfang bei Kaninchen- und 
Zwergteckel ab einem Alter von 15 Monaten feststellen und ggf. einen Umsetzungsantrag in 
ein anderes Zuchtbuch ausfüllen. Der Aussteller hat selbst die Ahnentafel zwecks Eintragung 
des Brustumfanges an das Zuchtbuchamt einzusenden. 
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II. Vorbereitung und Durchführung einer Katalogzuchtschau 
 
Zuchtschauleiter, auf beim VDH angegliederten Schauen  Sonderleiter 

Der Zuchtschauleiter/Sonderleiter sollte seinem Amt mit einer gewissen Liebe und einer inne-
ren Begeisterung vorstehen. Mit allen einschlägigen Verordnungen und Bestimmungen, ins-
besondere mit der VDH-Zuchtschauordnung, muss er auf Du und Du stehen. 

1. Einteilung der Zuchtschauen (§ 2 Nr.1, VDH-Zuchtschauordnung) 

1. Internationale Zuchtschauen (für alle Rassen mit CACIB-Vergabe) 
2. Nationale Zuchtschauen (für alle Rassen ohne CACIB-Vergabe) 
3. Termingeschützte Spezial-Zuchtschauen der Rassehunde-Zuchtvereine 

(Landessieger- und die Klubsieger-Zuchtschau fallen darunter) 
4. Nicht Termingeschützte Spezial-Zuchtschauen der Rassehunde-Zuchtvereine 

2. Terminfestlegung 

Der Termin für eine Katalogzuchtschau sollte grundsätzlich nach Absprache mit dem Landes-
verband festgelegt werden. Nach einem Beschluss des Hauptvorstandes (Fulda 1988) werden 
die Termine für Katalogzuchtschauen ausschließlich durch die Landesverbände vergeben. 
Eine Absprache mit den angrenzenden Landesverbänden kann nur von Vorteil sein. Bei Inter-
national ausgeschriebenen Zuchtschauen wird der Termin vom VDH festgelegt. Wichtig ist 
auch, den Terminschutz großer Veranstaltungen zu beachten. 

Wenn im Umkreis von 200 km (Luftlinie) am gleichen Tag eine Internationale oder Nationale 
Zuchtschau stattfindet, ist die Zustimmung des Veranstalters dieser Zuchtschau erforderlich. 

3. Genehmigung 

Formulare für die Genehmigung einer Katalogzuchtschau müssen beim Verband für das 
Deutsche Hundewesen, Postfach 104154, D- 44041 Dortmund, angefordert werden. 

Die ausgefüllten Unterlagen sind dem VDH wieder zu übersenden, gleichzeitig muss auch der 
Geschäftsstelle des DTK in  Duisburg der festgelegte Termin für die Katalogzuchtschau mit-
geteilt werden. 

Nach  Veröffentlichung des Termins in „Unser Rassehund“ gilt die Katalog-Zuchtschau als 
genehmigt. Die Berechtigung zur Vergabe der VDH-Ch.A. ist damit gegeben. Alle weiteren 
Unterlagen werden dem Zuchtschauleiter vom VDH termingerecht übersandt. 

Das Gleiche gilt sinngemäß für die Ausrichtung einer CACIB-Zuchtschau. 

Auch bei Katalogzuchtschauen ist eine Anmeldung bei der zuständigen örtlichen Behörde 
erforderlich. Die jeweiligen örtlichen Bestimmungen sollten unbedingt beachtet werden. We-
gen der erforderlichen Versicherung bitte genaue Meldezahl an den VDH geben. 

(Muster: Formular Anmeldung) 

4. Ausstellungsgelände 

Bei der Durchführung einer Katalogzuchtschau sollte grundsätzlich eine Halle zur Verfügung 
stehen, ausreichend für die erwartete Meldezahl. Bei kleiner Halle lediglich eine begrenzte 
auf das Fassungsvermögen der Halle ausgerichtete Ausschreibung vornehmen. Eine Rück-
sprache mit dem/der Obmann/frau für das Ausstellungswesen des Landesverbandes ist in 
solchen Fällen von großer Wichtigkeit. 
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Die Ausnahmegenehmigung für eine Freiluftveranstaltung sollte grundsätzlich nur der jewei-
lige Landesverband in Absprache mit dem/der Obmann/frau für das Ausstellungswesen des 
Landesverbandes erteilen. Ausreichender Parkplatz sollte vorhanden sein. Für eine gute Aus-
schilderung zum Zuchtschaugelände am Tag der Katalogzuchtschau muss gesorgt werden. 

5. Informationsstand 

Ein gut besetzter Informationsstand, entsprechendes Werbematerial, und Mitgliedern, die 
allen Teckelfragen gerecht werden, ist von großer Wichtigkeit. Dieser sollte nach Möglichkeit 
in Zusammenarbeit mit dem/der jeweiligen Obmann/frau für die Öffentlichkeitsarbeit einge-
richtet werden. 

6. Werbung 

Um eine Katalogzuchtschau mit einer großen Meldezahl zu erreichen, ist eine umfangreiche 
Werbung unerlässlich. Gute Erfahrung wurde damit gemacht, dass bei vorausgehenden Kata-
logzuchtschauen anderer Veranstalter, Meldeformulare in die Ausstellungsmappen eingeord-
net werden. 

7. Ausschreibung (§4, VDH-ZSO) 

Auf den VDH und die FCI muss hingewiesen werden: 
… in der Ausschreibung 
… im Meldeformular 
… auf sämtlichen Drucksachen 

Die Ausschreibung muss enthalten: 

Veranstalter, Zuchtschauleitung, Ort, Termin, Tagesplan, Zuchtrichter, Rassen- und Klassen-
einteilung, Formwertnoten, Titel / Titelanwartschaften. Auf die drei Letztgenannten gibt es 
keinen Rechtsanspruch. 

8. Katalog (§ 5, VDH-ZSO) 

Für alle vom VDH geschützten Katalogzuchtschauen ist die Anfertigung eines Kataloges 
vorgeschrieben. Die Veranstalter können sich eines einfachen Vervielfältigungsverfahrens 
bedienen. Jeder Aussteller ist zur Abnahme eines Kataloges verpflichtet. 

Mindestangaben im Katalog:  

Veranstalter; Zuchtschauleiter; Ort, Datum, Art der Zuchtschau; Zugehörigkeit zu VDH und 
FCI; Zuchtrichter; gemeldete Hunde mit Namen, Zuchtbuchnummer, Wurftag, Eltern, Züchter 
und Eigentümer (mit Anschrift); alphabetisches Ausstellerverzeichnis am Ende des Katalogs. 

9. Meldegelder (§ 10, VDH-ZSO) 

Das Meldegeld wird vom Veranstalter festgelegt. 

Finanzielle Begünstigung einzelner Ausstellergruppen ist untersagt. 

10. Nachmeldungen (§ 6, VDH-ZSO) 

Nachmeldungen in Form eines Nachtrages oder z.B. von A-Nummern im Katalog sind nicht 
gestattet. 

11. Doppelmeldungen (§ 9 Nr. 3, VDH-ZSO) 

Doppelmeldungen sind unzulässig, für Klasse und Wettbewerb möglich. 
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12. Zurückziehen von Meldungen (§ 9 Nr. 4, VDH-ZSO) 

Ein Zurückziehen einer Meldung ist bis zum Tag des offiziellen Meldeschlusses in schriftli-
cher Form möglich. Die Zuchtschauleitung kann in solchen Fällen bis max. 25 % der Melde-
gebühr als Bearbeitungsgebühr einbehalten. 

13. Meldeschluss (§ 16 Nr. 2, VDH-ZSO) 

Der  offizielle Meldeschluss (häufig 2. Meldeschluss), anzugeben in der Einladungsdrucksa-
che, ist der Stichtag für die Berechtigung zur Meldung in der Champion- und Gebrauchshun-
deklasse. Entsprechende Titel oder Leistungszeichen müssen am Tag des offiziellen Melde-
schlusses vorliegen. Unabhängig davon, ob die Zuchtschauleitung evtl. noch Meldungen nach 
dem offiziellen Meldeschluss annimmt. 

Bei Meldungen zu Internationalen Katalogzuchtschauen ist eine besondere beim VDH zu 
beantragende Bescheinigung erforderlich (Muster). 

Bei DTK - Katalogzuchtschauen reicht die Kopie der Ahnentafel, Vorder- und Rückseite mit 
Eintragung der erforderlichen Prüfungen bzw. Titel oder Kopie der entsprechenden Urkunde. 

Meldung von Zuchtgruppen und Paarklassen können noch am Tag der Ausstellung ange-
nommen werden. Voraussetzung ist jedoch, dass alle Hunde am Tag der Katalogzuchtschau 
geführt wurden und mindestens die Formwertnote „Gut“ erhalten haben, (§ 28, VDH-ZSO). 

• Hunde von Zuchtschauleitern (§ 8 Nr. 1, VDH-ZSO) 

Hunde im Eigentum von amtierenden Zuchtschauleitern oder mit ihm in Hausgemeinschaft 
lebenden Personen dürfen nicht ausgestellt werden. 

Dies gilt auch, wenn die Bezeichnung nicht Zuchtschauleiter ist, aber dieser Funktion ent-
spricht. 

• Hunde von Sonderleitern und Ringhelfern (§ 8 Nr. 2, VDH-ZSO) 

Sonderleiter und Ringhelfer oder mit ihnen in Hausgemeinschaft lebende Personen können 
Hunde nur in Ausnahmefällen und nur mit schriftlicher Zustimmung des Zuchtschauleiters 
ausstellen. Auf  Int. und Nat. Rassehunde-Ausstellungen erteilt der VDH die Genehmigung, 
auf Katalogschauen des DTK erteilt der/die Obmann/frau für das  Ausstellungswesen die 
Genehmigung. 

Sonderleiter und Ringhelfer dürfen nicht selbst vorführen und müssen während der Bewer-
tung der Klasse, in der ihr Hund vorgestellt wird, den Ring verlassen. 

• Einladung der Spezialzuchtrichter 

An eine zeitige Einladung der Zuchtrichter sollte gedacht werden. Bei einer Katalogzucht-
schau sollten für je 50 zu erwartende Meldungen ein Zuchtrichter bestellt werden. 

Beim Einsatz ausländischer Zuchtrichter muss die Freigabe durch den Heimatverband 
(muss FCI-Mitglied sein) über die VDH-Geschäftsstelle rechtzeitig beantragt werden. 

Bei einigen Veranstaltungen behält sich der jeweilige Landesverband oder der DTK die Be-
stellung der Richter vor.  

Sofern ein ausländischer Richter eingeladen wird, muss sich der Zuchtschauleiter bzw. Son-
derleiter verpflichten, den anfallenden Richterbericht für den Gast fachgerecht zu erstellen. 

Der Veranstalter hat den Zuchtrichter schriftlich einzuladen (§ 25 Nr. 1, VDH-ZSO). 
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Dieser ist verpflichtet, die Annahme oder die Ablehnung der Einladung dem Einladenden 
schriftlich zu bestätigen. 

Dem Zuchtrichter.ist baldmöglichst nach Meldeschluss die zu richtenden Rassen und die 
Anzahl der Hunde mitteilen (§ 25 Nr. 1, VDH-ZSO). 

• Zuchtrichterwechsel (§ 26, VDH-ZSO) 

Die Zuchtschauleitung ist berechtigt, aus wichtigen Gründen einen Zuchtrichterwechsel 
vorzunehmen. 

Auf Int. und Nat. Zuchtschauen ist der Sonderleiter hierzu ebenfalls berechtigt; die Zucht-
schauleitung ist hierüber umgehend zu informieren. 

• Zulassung von Hunden (§ 7, VDH-ZSO) 

Nur Hunde mit FCI-anerkannten Ahnentafel oder Registrierbescheinigungen, und mit dem 
vorgeschriebenen Mindestalter von neun  Monaten, in der Jüngstenklasse von sechs Mona-
ten, am Tag vor der Katalogzuchtschau. 

Der Zuchtrichter darf nicht darüber informiert werden, welche Hunde eine Ahnentafel und 
welche eine Registrierbescheinigung haben. 

Alle Hunde können um sämtliche Titel und Anwartschaften konkurrieren. 

Nur der Sonderleiter bzw. Zuchtschauleiter darf die Ahnentafeln bzw. Registrierbescheini-
gungen einsehen. 

• Hunde von Zuchtrichtern und Zuchtrichter-Anwärtern (§ 2.4.2 DTK-ZRO) 

Ein Zuchtrichter/Zuchtrichter-Anwärter darf keinen Hund der FCI-Gruppe 4 zu einer 
Zuchtschau melden, auf der er am selben Tag in der FCI-Gruppe 4 eine Zuchtrichtertätig-
keit ausübt. Das gilt auch für Personen, die mit dem Zuchtrichter/Zuchtrichter-Anwärter in 
Hausgemeinschaft leben. Ein Zuchtrichter darf am Tag seiner Zuchtrichtertätigkeit nicht 
Aussteller für Hunde der FCI-Gruppe 4 sein. Dies gilt auch für die mit ihm in Hausgemein-
schaft lebenden Personen. 

• Zulassung von Ausstellern ( § 8, Nr. 4, VDH-ZSO) 

Hundehändler dürfen an VDH-Zuchtschauen nicht teilnehmen. 

Personen, die einer vom VDH nicht anerkannten kynologischen Organisation angehören, 
dürfen Hunde ausstellen (FCI/VDH-anerkannte Ahnentafel oder Registrierbescheinigung 
Voraussetzung). 

• Nicht im Katalog aufgeführte Hunde (§ 7 Nr. 3, VDH-ZSO) 

dürfen nicht bewertet werden (Ausnahme: Versehen der Zuchtschauleitung) 



12 

14. Rassen- und Klasseneinteilung 

Folgende Reihenfolge ist vorgeschrieben:            Reihenfolge der Klasseneinteilung: 
Kurzhaar Kt. Rüden                                              Veteranenklasse  
Kurzhaar Kt. Rüden                                              Ehrenklasse  
Kurzhaar Kt. Rüden                                              Jüngstenklasse  
Kurzhaar Kt. Rüden                                              Jugendklasse  
Kurzhaar Kt. Rüden                                              Zwischenklasse  
Kurzhaar Kt. Rüden                                              Championklasse  
Kurzhaar Kt. Rüden                                              Gebrauchshundklasse  
Kurzhaar Kt. Rüden                                              Offene Klasse 

Kurzhaar Kt. Hündinnen 

Kurzhaar Zw. Rüden 
Kurzhaar Zw. Hündinnen 

Kurzhaar Norm. Rüden 
Kurzhaar Norm. Hündinnen 

Nachfolgend  alle Rauhaar- und danach alle Langhaarteckel. 

Veteranenklasse: ab 8 Jahre. Die Bewertung dieser Klasse erfolgt nach dem Stan-
dard und der Kondition der Hunde. Sie erhalten keine Form-
wertnote, werden nur platziert. 

Ehrenklasse: bis zum Tage des offiziellen Meldeschlusses muss der Titel Int. 
Schönheitschampion bestätigt sein. 
Sie erhalten keine Formwertnote, werden nur platziert. 

Jüngstenklasse:  6 bis 9 Monate 

Jugendklasse  9 bis 18 Monate 

Zwischenklasse:  15 bis 24 Monate 

Championklasse:  15 Monate und älter, sowie einen der nachfolgend  
   aufgeführten Titel: 
   Int. Schönheitschampion 
   Nationaler Champion 
   Deutscher Champion VDH 

Die Titel Europasieger VDH, Europasieger FCI, Bundessieger 
VDH, Klubsieger, Weltsieger nur noch in Verbindung mit einer 
Anwartschaft auf einen anderen Championtitel (gültig für reine 
DTK-Ausstellungen). 
Auf Internationalen Ausstellungen (mit CACIB-Vergabe) be-
rechtigen die Titel FCI-Weltsieger und FCI-Europasieger nicht 
mehr zum Start in der Championklasse. 
Die Titel VDH-Bundessieger und VDH-Europasieger berechti-
gen nur noch in Verbindung mit dem Nachweis einer Anwart-
schaft für einen anderen Championtitel zur Meldung in der 
Championklasse. 
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Gebrauchshundklasse: ab 15 Monaten und eine bestandene Gebrauchsprüfung. Spur-
   laut, Wassertest alleine genügt nicht. 

Bei der Anmeldung zu einer DTK-Zuchtschau reicht die Kopie 
der Ahnentafel bzw. die Kopie der Urkunde über eine bestande-
ne Gebrauchsprüfung als Nachweis. Bei den CACIB- Zucht-
schauen ist eine Kopie der beim VDH zu beantragenden Be-
scheinigung über die erfolgreich abgelegte Gebrauchsprüfung 
erforderlich. Stichtag für die Alterszuordnung: der Hund muss 
am Tag vor der Zuchtschau das geforderte Lebensalter jeweils 
vollendet haben. 

 
15. Versetzen eines Hundes in eine andere Klasse (§17, VDH-ZSO) 

Wenn ein Hund eindeutig in eine falsche Klasse zugeordnet wurde (Alter, Geschlecht, Varie-
tät, fehlender Titel oder Leistungszeichen), so kann der Zuchtschau-/Sonderleiter umsetzen. 
Es ist zu beachten, dass der umgesetzte Hund seine Katalognummer behält. Außerdem soll 
diese evtl. erforderliche Umsetzung sofort  auf dem  Bewertungsblatt vorgenommen und der 
Ausstellungsleitung mitgeteilt werden. 

16. Gruppenwettbewerbe 

Zuchtgruppen- Zuchtgruppen bestehen aus mindestens 3 Hunden einer Rasse 
Wettbewerb: aus gleichem Zwinger, also mit gleichem Zwingernamen und 

von ein und demselben Züchter gezüchtet. Sie müssen am glei-
chen Tag bei der Einzelbewertung mindestens die Formwertno-
te “gut“ erhalten haben. 
Für den Zuchtgruppenwettbewerb sind Nachmeldungen am Tag 
der Zuchtschau möglich. 

Nachzuchtgruppen- Als Nachzuchtgruppe gelten sämtliche Nachkommen  
Wettbewerb: eines Rüden oder einer Hündin. Eine solche Nachzuchtgruppe 

besteht aus mindestens einem Elternteil und mindestens 5 
Nachkommen beiderlei Geschlechts, wobei alle vorgestellten 
Hunde am Tag der Ausstellung wenigstens eine Bewertung er-
halten haben müssen. Die Nachzuchtgruppe muss aus mindes-
tens zwei Würfen zusammengesetzt sein. 

Paarklassen: Eine Paarklasse besteht aus einem Rüden und einer Hündin, die 
Eigentum eines Ausstellers sein müssen. Die Beurteilung der 
Paarklasse ist gleich der Beurteilung der Zuchtgruppen. Gesucht 
wird das idealtypische Zuchtpaar. 
Die Note Sehr gut ist für die Meldung beider Hunde Vorausset-
zung. 

17. Personen im Ring 

Das Betreten des Vorführringes ist nur dem Zuchtschauleiter/Sonderleiter, dem Richter, dem 
Ringpersonal und dem Aussteller bei der Anmeldung und dem Führen seines Hundes gestat-
tet. Ausnahmen: Der Obmann für das Ausstellungswesen des jeweiligen Landesverbandes, 
sowie der Obmann für das Ausstellungswesen des DTK und des VDH. Alle anderen Personen 
sollten den Vorführring nur in Begleitung des Zuchtschau- bzw. Sonderleiters betreten. 
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18. Mitführen von Dokumenten 

Die Ahnentafel der gemeldeten Hunde ist vor Beginn des Richtens vorzulegen, für die verge-
bene Formwertnote besteht Eintragungspflicht. 

• Rechtzeitiges Vorführen (§ 12, Nr. 2, VDH-ZSO) 

Für das rechtzeitige Vorführen der Hunde sind die Aussteller selbst verantwortlich. Es ist 
nicht erlaubt, einen Richtvorgang zu unterbrechen, um einen bestimmten Aussteller zu ho-
len. 

• Verspätet erscheinende Aussteller (§ 20, VDH-ZSO) 

Ein begonnener Platzierungsvorgang darf nicht unterbrochen oder wiederholt werden, wenn 
ein Aussteller zu spät kommt. In diesem Fall sollte der Hund anschließend noch eine Form-
wertnote erhalten. 

• Double handling (§ 12, Nr. 5, VDH-ZSO) 

Jede Form von double handling, d.h. der Versuch oder die Durchführung einer Beeinflus-
sung des zu bewertenden Hundes von außerhalb des Ringes ist verboten. 
Bei Zuwiderhandlungen können die betreffenden Hunde von einer Bewertung ausgeschlos-
sen werden. 

• Tragen der Katalognummer (§ 12, Nr. 4, VDH-ZSO) 

Die korrekte Katalognummer ist von der den Hund vorführenden Person deutlich sichtbar 
zu tragen. 

19. Formwertnoten:  (§ 18, VDH-ZSO) 

• Bei allen Zuchtschauen können  folgende Formwertnoten vergeben werden: 
Vorzüglich (V) 
Sehr gut (sg) 
Gut (G) 
Genügend (Ggd) 
Disqualifiziert (Disq) 

• In der Jüngstenklasse kann vergeben werden: 
Vielversprechend (vv) 
Versprechend (vsp) 
Wenig versprechend (wv) 

• Platzierungen  (§ 19, VDH-ZSO) 
Die vier besten Hunde einer Klasse werden platziert, sofern sie mindestens 
„Sehr gut“ erhalten haben. Es wird fortlaufend platziert. 
Auch ein einzelner Hund wird ggf. mit z. B. V1 platziert. 

20. Bewertungsbögen: (Muster) 

Auf allen reinen VDH-Veranstaltungen müssen vom Zuchtrichter die Bewertungsbögen ge-
führt werden. Sie werden den Sonderleitern zur Verfügung gestellt. Der Kopf ist grundsätz-
lich vom Sonderleiter auszufüllen. Für jede einzelne Klasse ist gesondert ein Bewertungsbo-
gen zu verwenden. 

Die erste Seite (mit den Bemerkungen des Zuchtrichters) verbleibt beim Zuchtrichter, die 
zweite Seite „Für die Ausstellungsakte“ beim Veranstalter. 
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21. Richterbericht: (Muster) 

Die Ausfertigung von Richterberichten ist auf allen Katalogschauen Pflicht. 
Für DTK -Landessieger und -Spezialzuchtschauen: 
Original mit 2 Durchschlägen: weiß für den Zuchtrichter, gelb für den Aussteller, rosa für den 
Veranstalter. 

Bei CACIB - Ausstellungen übernimmt der VDH die Vorbereitung der Richterberichte. 

Original mit 3 Durchschlägen - Hinweis auf den jeweiligen Seiten. 
Die Anwartschaftskarten fallen weg. 
Bei Titelbeantragung ist eine Kopie des Richterberichtes ausreichend. 

22. Bekanntgabe von Bewertungen (§ 21, VDH-ZSO) 

Die Bewertung darf erst dann bekannt gegeben werden, wenn die Bewertung und die Platzie-
rung der gesamten Klasse abgeschlossen ist. 

23. Urkunden 

Urkunden für eine Katalogschau sollten nur mit der Unterschrift des Zuchtschauleiters verse-
hen werden. Sie müssen mit dem Zusatz „Die Bewertung erfolgte durch einen international 
anerkannten Zuchtrichter“ gedruckt werden. Durch diese Maßnahme wird am Tag der Kata-
logschau sehr viel Zeit eingespart, die Urkunden können alle fertig vorgeschrieben werden. 
Am Tag der Katalogschau braucht lediglich der vergebene Formwert eingetragen werden. 

24. Titelvergabe 

Die Titelvergabe bei den LS, KS, BS, ES-Zuchtschauen, sowie einer evtl. in Deutschland 
stattfindenden Weltsieger-Zuchtschau erfolgt lt. Beschluss des Hauptvorstandes des DTK 
grundsätzlich durch den amtierenden Haarartrichter  im Ehrenring des DTK. 

Alle weiteren Zuchtrichter der jeweiligen Zuchtschau nehmen in einem angemessenen Ab-
stand hinter dem Tisch Platz, ohne den amtierenden Zuchtrichter zu beeinflussen. 

Verkündet werden die jeweiligen Sieger durch den Zuchtschauleiter bzw. Sonderleiter. 

Die Gratulation und das Überreichen evtl. vorhandener Preise kann von einer vom Sonderlei-
ter bzw. Zuchtschauleiter beauftragten Person übernommen werden. 

Bei der Klubsiegerzuchtschau, der VDH- Bundessiegerzuchtschau, der VDH-
Europasiegerzuchtschau, und einer evtl. in Deutschland stattfindenden Weltsiegerzuchtschau 
sollte grundsätzlich der Präsident des DTK die Ehrung vornehmen. 

Vom Zuchtschauleiter bzw. Sonderleiter ist darauf zu achten, dass es während der Titelverga-
be zu keiner Unterhaltung des Zuchtrichters mit anderen Personen im Ring kommt. Der 
Zuchtrichter soll lediglich dem Zuchtschauleiter bzw. Sonderleiter sein Ergebnis mitteilen. 

25. Vergabe CAC und CACIB- Anwartschaften 

Die Vergabe der CAC- bzw. CACIB-Anwartschaft liegt grundsätzlich im Ermessen des 
Zuchtrichters. 
 
Bei der Vergabe dieser Anwartschaften müssen, falls vorhanden, die mit V 1 (und VDH-Ch-
A) bewerteten Hunde der Zwischen-, Champion-, Gebrauchshund-, und Offenen Klasse je 
einer Rasse, Hd. und Rd. getrennt, gegeneinander in Konkurrenz treten. 
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Bei der Vergabe der Reserve - Anwartschaft konkurrieren die im Ring verbliebenen Hunde, 
sowie der mit V 2 ( und VDH-Ch-A Res.) bewertete Hund aus der Klasse,welche mit dem 
CAC, bzw. der CACIB - Anwartschaft ausgezeichnet wurde, gegeneinander. 
 
Beispiel : 

Um die Vergabe der CAC / bzw. um die Vergabe der CACIB - Anwartschaft bewerben sich: 

V 1 Zwischenklasse 
V 1 Championklasse 
V 1 Gebrauchshundklasse 
V 1 Offene Klasse 
V 1 aus der Championklasse erhält die Anwartschaft. 

Für die Vergabe der Res. - Anwartschaft bewerben sich danach: 

V 2 Championklasse 
V 1 Zwischenklasse 
V 1 Gebrauchshundklasse 
V 1 Offene Klasse 

Begründung : 

Der mit V 2 bewertete Hund der Championklasse könnte besser sein als die drei verbliebenen 
V 1 Hunde. 

26. Wettbewerb “Bester Hund der Rasse“ (BOB) (§ 50, VDH-ZSO) 

Bei den Internationalen Rassehundezuchtschauen wird der Rassensieger ermittelt.  

Bei den Teckeln sind 9 Rassensieger möglich. Es ist die gesamte FCI Gruppe 4. 

Es stehen in Konkurrenz: 

- die CACIB-Hunde 
- die Jugendsieger 
- die erstplatzierten Hunde der Ehrenklasse 
- Bester Veteran (wird ermittelt aus dem erstplatzierten Rüden und der  
  erstplatzierten Hündin) 

27. Hinweis für Ringpersonal 

Erfahrungsgemäß werden pro Ring 3 Personen benötigt. Als Ringsekretär sollte eine gewand-
te Person mit guten Schreibmaschinenkenntnissen gewählt werden, damit der Richter seine 
Feststellungen fließend diktieren kann.  

Eine zweite Person sollte sich mit dem Ausfüllen der Urkunden, der Ahnentafel  und des 
Richterberichtes (Ankreuzen der vergebenen Anwartschaften und Formwertnoten) befassen. 

Von großer Wichtigkeit ist ein souveräner Ordner. Dieser soll für einen reibungslosen Ablauf 
innerhalb des Ringes sorgen und immer die richtigen Hunde in den Ring beordern. Außerdem 
soll er die vergebenen Formwerte, in Zusammenarbeit mit dem Spezialzuchtrichter, auf einer 
Tafel oder gleichwertig für alle Aussteller und Zuschauer sichtbar notieren. 

Wichtig ab 01.09.2005: Wiegen und vermessen (Hinweis siehe S. 3). 

Bei allen Katalogschauen mit Titelvergabe sind die Richterberichte der mit V1 und V2 bewer-
teten Hunde noch nicht zu trennen, da Titel und Anwartschaften aus dem Ehrenring noch 
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eingetragen werden müssen. Die Mappen der V1 und V2 Hunde kommen komplett in den 
Ehrenring zur weiteren Bearbeitung. 

Auf CACIB - Ausstellungen (ohne Titelvergabe) und Spezial-Zuchtschauen bleiben alle Un-
terlagen im Ring, da hier der Spezialzuchtrichter die CAC - und CACIB - Anwartschaften 
nach den jeweiligen Bestimmungen vergibt. 

In allen unklaren Situationen den Zucht- bzw. Sonderleiter verständigen. 

Die CAC-Vorschlagslisten (CAC und CAC-Jugend) sowie einen ausgefüllten Katalog bitte 
innerhalb einer Woche an den/die Obmann/frau für das Ausstellungswesen senden. 

Einen Katalog mit den VDH-Anwartschaften erhält der VDH in Dortmund. 
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Vergabebedingungen „Deutscher Champion DTK“ (CAC) 
 
Der Deutsche Teckelklub stellt gemäß Beschluss des Hauptvorstandes vom 29./30.11.1985 in 
Bietigheim ab 01.01.1986 den Titel „Deutscher Champion DTK“ in den Wettbewerb. Hier die 
Vergabebedingungen einschließlich der Ergänzungen der H.V.-Sitzung vom 02.09.1994 in 
Bremen, der H.V.-Sitzung am 26.05.1995 in Leonberg, sowie der Delegiertenversammlung 
vom 15.05.1999 in Hamm: 

Die Anwartschaften zur Erringung des Titels „Deutscher Champion DTK“ werden auf Te-
ckel-Spezialzuchtschauen, Landessiegerzuchtschauen, Klubsiegerzuchtschauen, Allgemeinen 
Rassehundschauen, sowie auf allen CACIB-Zuchtschauen vergeben. 

Um die Vergabe einer Anwartschaft konkurrieren die mit V1 bewerteten Hunde (Rüden und 
Hündinnen getrennt) der Zwischenklasse (neu ab 01.07.2005), der Championklasse, der 
Gebrauchshundklasse, sowie der Offenen Klasse gegeneinander, sofern diesen Hunden eine 
VDH-Ch.-A. zuerkannt wurde. 

Bei der Vergabe der Res.-Anwartschaft ist soweit vorhanden, der mit V2 bewertete Hund aus 
der Klasse des mit der Anwartschaft ausgezeichneten Hundes mit in die Konkurrenz zu neh-
men. 

Die Vergabe der Anwartschaften liegt grundsätzlich im Ermessen des Zuchtrichters. 

Bei der Landessiegerzuchtschau, der Klubsiegerzuchtschau, der VDH-Bundessieger-
zuchtschau, der VDH-Europasiegerzuchtschau, sowie einer Weltsiegerzuchtschau, wird die 
Vergabe dieser Anwartschaften bis auf weiteres mit der Titelvergabe gekoppelt. Titel und 
Anwartschaften werden bei diesen Schauen durch den amtierenden Haarartrichter im Ehren-
ring vergeben. 
Für die Erringung des Titels „Deutscher Champion DTK“ sind folgende Möglichkeiten gege-
ben: 

a) Drei Anwartschaften von Teckel-Spezialzuchtschauen, Landessiegerzuchtschauen, all-
gemeinen Rassehundezuchtschauen (Gemeinschaftszuchtschauen) oder CACIB - 
Zuchtschauen, sowie einer Anwartschaft von der Klubsiegerzuchtschau. 

b) Sechs Anwartschaften von Teckel-Spezialzuchtschauen, Landessiegerzuchtschauen, 
allgemeinen Rassehundezuchtschauen (Gemeinschaftszuchtschauen) oder CACIB  - 
Zuchtschauen. 

c) Fünf Anwartschaften von Teckel-Spezialzuchtschauen, Landessiegerzuchtschauen, all-
gemeinen Rassehundezuchtschauen (Gemeinschaftszuchtschauen) oder CACIB - 
Zuchtschauen, sowie den Nachweis einer bestandenen Gebrauchsprüfung. 

Die Anwartschaften müssen von vier verschiedenen Richtern in einem Zeitraum von vierund-
zwanzig Monaten vergeben worden sein, wobei zwischen der ersten und der letzten Anwart-
schaft ein Mindestzeitraum von 12 Monaten und einem Tag liegen muss. 
Anträge auf Zuerkennung des Titels sind mit Original-Anwartschaftskarten (bzw. ab dem 
01.07.2005 Kopie der Richterberichtsformulare mit Vermerk der vergebenen Anwartschaft), 
Kopie der Ahnentafel, und der Gebühr an den Bundesobmann/-frau für das Ausstellungswe-
sen des DTK zu richten. 

Die Gebühr für die Verleihung des Titels „Deutscher Champion DTK“ beträgt ab dem 
01.01.2002 15,00 Euro. 
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Vergabebedingungen „Deutscher Jugendchampion DTK“ 
 
Der erweiterte Vorstand des DTK beschloss auf seiner Sitzung am 27.05.2000 in Warstein 
den Titel „Deutscher Jugendchampion DTK“ in den Wettbewerb zu stellen. Dieser Beschluss 
trat mit der Veröffentlichung im Dachshund 7/8 2000 in Kraft. 
 
Die Anwartschaften zur Vergabe des Titels „Deutscher Jugendchampion DTK“ können auf 
Teckel-Spezialzuchtschauen, Landessiegerzuchtschauen, nationalen Rassehundschauen und 
internationalen Rassehundschauen an Teckel im Alter von 9 – 18 Monaten in der Jugendklas-
se vergeben werden. Voraussetzung für die Erringung einer Anwartschaft ist die Note Vor-
züglich I und für die Res.-Anwartschaft die Note Vorzüglich II. 
 
Für die Erringung des Titels „Deutscher Jugendchampion DTK“ sind folgende Möglichkeiten 
gegeben: 

a) Zwei Anwartschaften von Teckel-Spezialzuchtschauen, Landessiegerzuchtschauen, na-
tionalen Rassehundezuchtschauen, internationalen Rassehundezuchtschauen, sowie ei-
ner Anwartschaft von der Klubsiegerzuchtschau. 

b) Vier Anwartschaften von Teckel-Spezialzuchtschauen, Landessiegerzuchtschauen, na-
tionalen Rassehundezuchtschauen, sowie internationalen Rassehundezuchtschauen. 

c) Drei Anwartschaften von Teckel-Spezialzuchtschauen, Landessiegerzuchtschauen, na-
tionalen Rassehundezuchtschauen, internationalen Rassehundezuchtschauen, sowie den 
Nachweis einer bestandenen Gebrauchsprüfung. Ausgenommen Spurlautprüfung, 
Schussfestigkeit, Wassertest und dergl. 

Die Anwartschaften müssen von drei verschiedenen Zuchtrichtern an Teckel im Alter von 9-
18 Monaten in der Jugendklasse vergeben worden sein. Bei allen Katalogzuchtschauen mit 
Titelvergabe, ist die Vergabe der Anwartschaften mit der Titelvergabe gekoppelt. Die Verga-
be einer Anwartschaft liegt immer im Ermessen des Zuchtrichters. 

Anträge auf Zuerkennung des Titels sind mit Original-Anwartschaftskarten (bzw. ab dem 
01.07.2005 Kopie der Richterberichtsformulare mit Vermerk der vergebenen Anwartschaft), 
Kopie der Ahnentafel, und der Gebühr an den Bundesobmann/-frau für das Ausstellungswe-
sen des DTK zu richten. 

Die Gebühr für die Verleihung des Titels „Deutscher Jugendchampion DTK“ beträgt ab 
01.01.2002 15,00 Euro. 
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Vergabebestimmungen des Titels „Deutscher Champion (VDH)“ – 
Dt. Ch. (VDH) 
 
(gültig ab 01.09.2004) – Änderung durch Vorstandsbeschluss am 03. August 
2004 
 
Vergabe der Anwartschaften: 

Nur in der Offenen-, Zwischen-, Champion- und Gebrauchshundklasse möglich – getrennt 
nach Rüden und Hündinnen – Mindestalter 15 Monate. Die Vergabe liegt im Ermessen des 
Zuchtrichters. Für den zweitbesten Rüden / die zweitbeste Hündin einer Klasse kann die Re-
serve-Anwartschaft vergeben werden. Die Reserve-Anwartschaft kann in eine Anwartschaft 
umgewandelt werden, wenn am Tage der Zuchtschau der Anwartschaftshund bereits im Be-
sitz des Titels „Deutscher Champion (VDH)“ war. Ein Rechtsanspruch auf Anwartschaft bzw. 
Titelzuerkennung besteht nicht. 

Titel: 

Der Titel „Deutscher Champion (VDH)“ wird an Rassehunde verliehen, wenn diese für fünf 
Anwartschaften auf den Titel „Deutscher Champion (VDH)“ vorgeschlagen wurden (davon 
müssen mindestens drei Anwartschaften auf Internationalen oder Nationalen Zuchtschauen 
errungen worden sein; des Weiteren müssen die fünf Anwartschaften bei mindestens drei 
verschiedenen Zuchtrichtern erworben worden sein. Die Anwartschaften auf der VDH-
Bundessieger-Zuchtschau und auf der VDH-Europasieger-Zuchtschau zählen doppelt. Zusätz-
lich werden dort errungene Reserve-Anwartschaften als einzelne normale Anwartschaften 
gewertet, auch wenn keine Umwandlung in eine Anwartschaft erfolgt - für den Fall, dass am 
Tage der Zuchtschau der Anwartschaftshund bereits im Besitz des Titels „Deutscher Champi-
on (VDH)“ war). Zwischen der ersten und letzten Anwartschaft muss ein zeitlicher Mindest-
zwischenraum von 12 Monaten liegen. Der Titel „Deutscher Champion (VDH)“ kann nur 
einmal an einen Hund verliehen werden. Der Titel „Deutscher Champion (VDH)“ berechtigt 
zum Start in der Championklasse auf allen Zuchtschauen im In- und Ausland. 

Übergangsregelung: 

Wenn mindestens eine Anwartschaft vor dem 01.09.2004 errungen wurde, gelten die über 
viele Jahre gültigen alten Bestimmungen für die Verleihung des Titels (vier Anwartschaften, 
davon mindestens zwei Anwartschaften auf Internationalen oder Nationalen Zuchtschauen). 
In diesem Fall würden dann evtl. ab dem 01.09.2004 errungene Anwartschaften auf der Bun-
dessieger-Zuchtschau oder VDH-Europasieger-Zuchtschau nur einfach gewertet und dort 
errungene Reserve-Anwartschaften überhaupt nicht. 

Zuerkennung des Titels „Deutscher Champion (VDH)“: 

Antragsberechtigt ist der Eigentümer des Hundes. Bei Eigentumswechsel während der An-
wartschaftszeit begleiten die errungenen Anwartschaften den Hund und gehen an den neuen 
Eigentümer über. 
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Für die Zuerkennung des Titels müssen der VDH-Geschäftsstelle folgende Unterlagen einge-
reicht werden: 

• Fünf Original - Anwartschaftskarten bzw. ab 01.01.2005 Kopie des einheitlichen Richterbe-
richtsformulars mit Vermerk der vergebenen Anwartschaft auf Internationalen oder Natio-
nalen Zuchtschauen (Bedingungen siehe Titel!) 

• Kopie der Ahnentafel 
• Gebühr 35,00 Euro 
• Angabe des Eigentümers mit aktueller Anschrift (wird auf der Titelurkunde eingetragen)  

Über den Titel wird eine Urkunde ausgestellt, die bei zukünftiger Meldung des Hundes in der 
Championklasse immer in Kopie dem Meldeschein beigefügt werden muss! 

Gebühren: 

Bestätigung Titel mit Urkunde 35,00 Euro 

Überprüfung / Bestätigung einer Res.-Anwartschaft 10,00 Euro 

Vorstehende Vergabebestimmungen wurden durch den VDH-Vorstand beschlossen (gültig ab 
01.09.2004). 
 



23 

Titelbestimmungen 
 
Vergabebestimmungen des Titels  
" Deutscher Jugend-Champion (VDH)" 
(gültig ab 01.07.2004)  
 
Präambel 

Der VDH-Vorstand hat beschlossen, einen neuen Titel "Deutscher Jugend-Champion (VDH)" 
ab 01.07.2004 zu vergeben. Hierbei geht es um eine Aufwertung der Jugendklasse auf Inter-
nationalen und Nationalen Zuchtschauen, nachdem zahlreiche Rassehunde-Zuchtvereine be-
reits Anwartschaften für einen Jugend-Champion (Klub) auf Spezialzuchtschauen in Wettbe-
werb stellen. 

Vergabe der Anwartschaften: 

Nur in der Jugendklasse auf Internationalen und Nationalen Zuchtschauen an den erstplazier-
ten Rüden und an die erstplazierte Hündin mit der höchstmöglichen Formwertnote - Mindest-
alter 9 Monate. Für den zweitplazierten Rüden und für die zweitplazierte Hündin mit der 
höchstmöglichen Formwertnote wird die Reserve-Anwartschaft vergeben. Die Reserve-
Anwartschaft kann in eine Anwartschaft umgewandelt werden, wenn am Tage der Zuchtschau 
der Anwartschaftshund bereits im Besitz des Titels "Deutscher Jugend-Champion (VDH)" 
war. Ein Rechtsanspruch auf Anwartschaft bzw. Titelzuerkennung besteht nicht. 

Titel: 

Der Titel "Deutscher Jugend-Champion (VDH)" wird an Rassehunde verliehen, wenn diese 
mindestens für drei Anwartschaften auf den Titel "Deutscher Jugend-Champion (VDH)" vor-
geschlagen wurden, und zwar bei mindestens zwei verschiedenen Zuchtrichtern und ohne 
zeitliche Einschränkungen. 

Zuerkennung des Titels "Deutscher Jugend-Champion (VDH)": 

Antragsberechtigt ist der Eigentümer des Hundes. Bei Eigentumswechsel während der An-
wartschaftszeit begleiten die errungenen Anwartschaften den Hund und gehen an den neuen 
Eigentümer über. 

Für die Zuerkennung des Titels müssen der VDH-Geschäftsstelle folgende Unterlagen einge-
reicht werden: 

• Kopien der drei Richterberichte (Bedingungen siehe Titel!)  
• Kopie der Ahnentafel  
• Gebühr 20,- €  
• Angabe des Eigentümers mit aktueller Anschrift (wird auf der  

Titelurkunde eingetragen) 

Über den Titel wird eine Urkunde ausgestellt. 

Vorstehende Vergabebestimmungen wurden durch den VDH-Vorstand beschlossen  
(gültig ab 01.07.2004). 
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Titelbestimmungen 
 
Vergabebestimmungen des Titels  
" Deutscher Veteranen-Champion (VDH)" 
(gültig ab 01.07.2004)  
 
Präambel 

Der VDH-Vorstand hat beschlossen, einen neuen Titel "Deutscher Veteranen-Champion 
(VDH)" ab 01.07.2004 zu vergeben. Damit soll die ab 01.07.2004 eingeführte Veteranenklas-
se auf Internationalen und Nationalen Zuchtschauen aufgewertet und ein zusätzlicher Anreiz 
geschaffen werden, Veteranen auszustellen und damit einer breiten Öffentlichkeit gesunde 
Rassehunde im hohen Alter zu präsentieren. 

Vergabe der Anwartschaften: 

Nur in der Veteranenklasse auf Internationalen und Nationalen Zuchtschauen an den erstpla-
zierten Rüden und an die erstplazierte Hündin - Mindestalter 8 Jahre. Für den zweitplazierten 
Rüden und für die zweitplazierte Hündin wird die Reserve-Anwartschaft vergeben. Die Re-
serve-Anwartschaft kann in eine Anwartschaft umgewandelt werden, wenn am Tage der 
Zuchtschau der Anwartschaftshund bereits im Besitz des Titels "Deutscher Veteranen-
Champion (VDH)" war. Ein Rechtsanspruch auf Anwartschaft bzw. Titelzuerkennung besteht 
nicht. 

Titel: 

Der Titel "Deutscher Veteranen-Champion (VDH)" wird an Rassehunde verliehen, wenn 
diese mindestens für drei Anwartschaften auf den Titel "Deutscher Veteranen-Champion 
(VDH)" vorgeschlagen wurden, und zwar von mindestens zwei verschiedenen Zuchtrichtern 
und ohne zeitliche Einschränkungen. 

Zuerkennung des Titels "Deutscher Veteranen-Champion (VDH)": 

Antragsberechtigt ist der Eigentümer des Hundes. Bei Eigentumswechsel während der An-
wartschaftszeit begleiten die errungenen Anwartschaften den Hund und gehen an den neuen 
Eigentümer über. 

Für die Zuerkennung des Titels müssen der VDH-Geschäftsstelle folgende Unterlagen einge-
reicht werden: 

• Kopien der drei Richterberichte bzw. ab 01.01.2005 Kopien des einheitlichen Richterbe-
richtsformulars mit Vermerk der vergebenen Anwartschaft auf Internationalen oder Natio-
nalen Zuchtschauen  

• (Bedingungen siehe Titel!)  
• Kopie der Ahnentafel  
• Gebühr 20,- €  
• Angabe des Eigentümers mit aktueller Anschrift (wird auf der Titelurkunde eingetragen)  

Über den Titel wird eine Urkunde ausgestellt. 
Vorstehende Vergabebestimmungen wurden durch den VDH-Vorstand beschlossen  
(gültig ab 01.07.2004). 
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Titelbestimmungen 
 
Vergabebedingungen des Titels  
" Internationaler-Schönheits-Champion"  
 
Vergabe des CACIB: 

(nur in der Championklasse, der Offenen Klasse, der Zwischenklasse oder der Gebrauchs-
hund-klasse möglich, Mindestalter 15 Monate). Die Vergabe des CACIB liegt im Ermessen 
des Richters. Vom Bewertungsrichter kann vorgeschlagen werden: 

CACIB: Der beste Rüde und die beste Hündin einer Rasse, wenn diese mit "Vorzüglich I" 
bewertet sind, unabhängig von der Anzahl der Konkurrenten. Mindestalter: 15 Monate. 

CACIB-Reserve: Der zweitbeste Rüde und die zweitbeste Hündin einer Rasse, wenn sie mit 
mindestens "Vorzüglich II" bewertet sind. Der CACIB-Reserve-Hund kann aufrücken und 
auch das CACIB bestätigt bekommen, wenn er am Ausstellungstage mindestens 15 Monate 
alt war und überprüft wurde, daß der in Vorschlag gebrachte CACIB-Hund an diesem Aus-
stellungstage bereits den Titel "Internationaler Schönheits-Champion" von der FCI zuerkannt 
bekommen hatte. Ebenfalls kann der Reserve-CACIB-Hund aufrücken, wenn der CACIB-
Hund am Tage der Ausstellung noch nicht 15 Monate alt war oder sonstige Bedingungen 
nicht erfüllt hatte. Über die endgültige Zuerkennung des CACIB und des Titels "Internationa-
ler Schönheits-Champion" entscheidet die FCI nach den gültigen Bestimmungen. 

1. Titel »Internationaler Schönheits-Champion« für Hunde ohne  

Arbeitsprüfung: 
Vier durch die FCI bestätigte CACIB unter drei verschiedenen Richtern in drei verschieden 
Ländern. Zwischen dem ersten und dem letzten CACIB muss ein zeitlicher Zwischenraum 
von mindestens einem Jahr und einem Tag liegen. 

2. Titel »Internationaler Schönheits-Champion« für Hunde, die den  

Arbeitsprüfungen unterworfen sind: 
Zwei durch die FCI bestätigte CACIB unter zwei verschiedenen Richtern in zwei verschiede-
nen Ländern. Außerdem ist der Nachweis zu erbringen, dass der den Titel anstrebende Hund 
die von der FCI für den Erwerb des Titels "Internationaler Schönheits-Champion" vorge-
schriebene Arbeitsprüfung abgelegt hat. Zwischen den Terminen für die geforderten zwei 
CACIB muss ein zeitlicher Zwischenraum von mindestens einem Jahr und einem Tag liegen. 
Die Art der erforderlichen Arbeitsprüfung wird vom zuständigen Rassehundezuchtverein 
aufgegeben. 

Zuerkennung des Titels »Internationaler Schönheits-Champion«: 
Für die Zuerkennung des Titels müssen der VDH-Geschäftsstelle folgende Unterlagen einge-
reicht werden:  
• Vier bzw. zwei CACIB-Vorschlagskarten  
• Fotokopie einer Ahnentafel des für den Titel vorgesehenen Hundes (gilt nur für Hunde, die 

den Arbeitsprüfungen unterworfen sind): Nachweise der abgelegten Arbeitsprüfung mit 
Angabe des Prüfungsortes, des Prüfungsdatums und der zuständigen Richter.  

Gebühren: 
Bestätigung Int. Champion*    37,-€ 
Bestätigung Int. Champion mit Arbeitsprüfung*  25,-€ 
Urkunde auf Wunsch für eine CACIB-Anwartschaft 10,-€ 
*einschl. CACIB-Bestätigung 
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Juniorhandling 
 
Durchführungsbestimmungen des Vorführwettbewerbes für Jugendliche einschließlich Erläu-
terungen 

Der Junior-Handling-Wettbewerb ist die Vorbereitung junger Hundefreunde auf ein späteres 
Vorführen von Teckeln in Ausstellungswettbewerben. Er bietet interessierten Jugendlichen 
die Möglichkeit auf spielerische Art in sportlichem, freundschaftlichem Wettbewerb den Um-
gang mit dem Hund im Ring zu erlernen und zu üben. 

Das Vorführen von Hunden erfordert - und fördert - Verständnis, Einfühlungsvermögen und 
Verantwortungsbewusstsein. Darüber hinaus kann dieser Wettbewerb zu größerer Fairness, 
Disziplin und Rücksichtnahme im Verhalten der Jugendlichen und späteren Aussteller unter-
einander beitragen. 

Zulassung  

Zugelassen sind Jugendliche im Alter von 9 - 17 Jahren. Das Einverständnis eines Erzie-
hungsberechtigten muss vorliegen. 

Meldungen  

Die Meldungen erfolgen auf dem vorgesehenen Meldeschein. 

Der Veranstalter kann Meldefristen festsetzen. 

Es dürfen nur Hunde geführt werden, welche in einem von der F.C.I. anerkannten Zuchtbuch 
oder Register eingetragen sind. Auf örtlichen Zuchtschauen dürfen ausnahmsweise auch Hun-
de ohne Papiere geführt werden. 

Die Hunde müssen nicht ausgestellt worden sein. 

Hundetausch 

Der gemeldete Hund kann bis zum Beginn des Richtens ausgetauscht werden; die Wettbe-
werbsleitung ist hierüber zu verständigen. 

Der gesamte Wettbewerb ist mit dem gleichen Hund durchzuführen. 

Der Austausch der Hunde untereinander und die Vorführung eines neutralen Hundes ist auf 
Anordnung des Richters möglich. 

Altersklassen 

Der Wettbewerb wird in zwei Altersklassen (AK) durchgeführt: 

Altersklasse I  von   9  bis 12 Jahren 
Altersklasse II von 13  bis 17 Jahren 

Stichtag für die Alterszuordnung ist jeweils der Tag vor der Veranstaltung. 

Richter 

Für Junior-Handling-Veranstaltungen im Bereich des Deutschen Teckelklubs (DTK) wird 
festgelegt, dass nur ein vom DTK anerkannter Zuchtrichter oder ein vom DTK anerkannter 
Richter für das Juniorhandling tätig sein darf. 
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Der Richter muss von der Zuchtschauleitung ausdrücklich für das Juniorhandling eingeladen 
werden, mit den Durchführungsbestimmungen vertraut sein und an diesem Wettbewerb ernst-
haftes Interesse haben. 

Vorführring 

Der Junior-Handling-Ring muss für die Wettbewerbsfiguren groß genug und der Untergrund 
so beschaffen sein, dass er sich für die Vorführung eines Teckels eignet. 

Punktevergabe 

Jeder Teilnehmer erhält für die Vorführung seines Hundes im Ring 5 Punkte. 
Es werden in jeder Altersklasse die 5 besten Jugendlichen platziert. 
Diese erhalten folgende Zusatzpunkte: 

1. Platz: + 10 Punkte 
2. Platz: +   8 Punkte 
3. Platz: +   6 Punkte 
4. Platz: +   4 Punkte 
5. Platz: +   2 Punkte 

Der Tagessieger im Stechen zwischen den beiden Erstplatzierten jeder Altersklasse erhält 
nochmals zusätzlich 5 Punkte. Diese Endausscheidung ist zwingend erforderlich. Der Tages-
sieger erhält somit eine Gesamtpunktzahl von 5 + 10 + 5 = 20 Punkte. 

Durchführung und Bewertungskriterien 

1. Der Ablauf des Wettbewerbs orientiert sich an der Bewertung der Hunde im Rassering. Die 
Vorführung der Hunde wird zunächst in der Gruppe und dann einzeln beurteilt. Während des 
gesamten Wettbewerbs muss sich der Richter darüber klar sein, dass nicht die Qualität des 
Hundes, sondern die Art der Vorführung durch den Junior-Handler zur Beurteilung kommen 
muss. 

2. Gruppenbeurteilung 

Bei der Präsentation in der Gruppe sollte der Handler: 

─ seinen Hund in angemessener Entfernung der anderen Hunde in den Stand bringen, um die 
anderen Teilnehmer nicht abzulenken, sich selbst im Stand nicht zu dicht hinter seinem 
Hund befinden, um den Blick des Richters nicht abzulenken 

─ seinen Hund auf einer Höhe mit den Konkurrenten aufbauen, wobei er sich am ersten Hund 
in der Reihe zu orientieren hat  

─ seinen Hund im Kreis in angemessenem Abstand zu dem vor ihm laufenden Tier führen 
und ihn keinesfalls auflaufen lassen. 

─ einen langsameren Teilnehmer nicht ohne Aufforderung durch den Richter überholen 
 
3. Gebisskontrolle  
 
Auf Anforderung muss der Junior-Handler das Gebiss seines Hundes selbst so präsentieren 
können, dass der Richter ohne Mühe Zahnstellung und –zahl erkennen kann. Die Zahnkon-
trolle geschieht beim Teckel üblicherweise auf dem Richtertisch. 
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4. Bei der Einzelpräsentation seines Hundes muss der Handler 
 
─ ohne Verzögerung oder besondere Aufforderung seinen Hund zu der zur Einzelbegutach-

tung vorgesehenen Stelle bringen. Dies kann schon geschehen, während der Richter noch 
den Vorgänger bewertet. Selbstverständlich darf der Mitbewerber oder Richter nicht gestört 
werden (die Zahnkontrolle u. die Einzelbegutachtung (Ruten - und Hodenkontrolle usw. ist 
üblicherweise ein Vorgang), 

─ so zum Hund stehen, dass dieser jederzeit unter Kontrolle ist und die Begutachtung der 
Körpermerkmale vom Richter problemlos durchgeführt werden kann, 

─ die Figuren beherrschen, die im Ring zur Demonstration des Gangwerks gefordert werden 
können (Es sollten nur Figuren gewählt werden, die diesem Anspruch gerecht werden. Die 
8, das U, das K usw. erfüllen diesen Anspruch nicht, sie sind Figuren, die zur Auflockerung 
des Trainings dienen können. Die üblichen Figuren werden an späterer Stelle erläutert). Bei 
allen Figuren ist besonders darauf zu achten, dass sich der Junior-Handler niemals zwischen 
Richter und Hund befinden darf. Bei der Beurteilung des Gangwerks von vorn und hinten 
ist darauf zu achten, dass sich der Hund in gerader Linie vom Richter weg und auf ihn zu 
bewegt. Die Ecken sind exakt auszulaufen und die Wendungen müssen vom Hund mög-
lichst ohne Verzögerung ausgeführt werden. Bei allen in normaler Richtung gelaufenen Fi-
guren muss der Hund, wenn es der Standort des Richters zulässt, in der Ausgangsposition 
auf der linken Seite des Handlers geführt werden. Eine Figur muss jedoch auf Verlangen 
des Richter auch „umgekehrt“ gelaufen werden – in diesem Fall muss der Hund zu Anfang 
der Figur auf der rechten Seite geführt werden, 

─ seinen Hund nach Beendigung jeder Figur so weit  vom Richter entfernt aufstellen, dass 
dieser, ohne zurücktreten oder sich bücken zu müssen, noch einmal das Gesamtbild des 
Hundes prüfen kann.  

Ein guter Junior-Handler ist voll auf seinen Hund konzentriert, ohne die Vorgänge um sich 
herum außer acht zu lassen. Er hat seinen Hund stets unter Kontrolle, ohne dass dieser unter-
drückt wirken darf. Im Idealfall gelingt es dem Junior-Handler, seinen Hund so zu animieren, 
dass er sich frei und freudig zeigt. Eine erkennbar gute Beziehung, die Harmonie zwischen 
Junior-Handler und Hund, sollten ein wichtiges Kriterium bei der Entscheidungsfindung sein. 
Der Junior-Handler soll mit wenig Aufwand und sparsamen, jedoch effektiven Bewegungen 
den Hund möglichst vorteilhaft  zur Geltung bringen. 

5. Pflegezustand des Hundes 

Der Hund sollte sich seinem Alter entsprechend in einem guten Pflegezustand befinden. 

6. Kleidung und Zubehör  

Die Kleidung des Junior-Handlers sollte zur Farbe des Hundes passen und einen möglichst 
guten Kontrast bieten. Sie muss zweckmäßig, sauber und gepflegt sein, darf jedoch nicht auf-
fallen. Zu lässige Kleidung ist ebenso unvorteilhaft wie zu elegante. 

Die Leine sollte möglichst unauffällig sein und zur Farbe des Hundes passen (Kontrastfarben 
wirken störend, da sie vom Hund optisch ablenken). Die Leine befindet sich je nach Situation 
zusammengerollt in der Hand des Handlers oder um dessen Hals gelegt. 
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7. Verhalten des Junior-Handlers 

Höflichkeit und Aufmerksamkeit sollten selbstverständlich sein; den Anweisungen des Rich-
ters muss konzentriert und genau Folge geleistet werden. 

Das Verhalten zu den anderen Jugendlichen muss freundlich, rücksichtsvoll und, wenn nötig, 
hilfsbereit sein. Kein Junior-Handler darf seine Mitstreiter stören oder behindern. 

Fairness und Sportlichkeit sind oberstes Gebot. 

Es sollte eine Selbstverständlichkeit sein, dass den Besserplatzierten gratuliert wird. 
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Figuren und Erläuterungen 
 
1.Geradeaus auf und ab 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

─ Diese Übung ermöglicht dem Richter die Beurteilung des Gangwerks eines Hundes von 
vorn und von hinten. Bei der Ausführung ist besonders darauf zu achten, dass der Hund in 
gerader Linie vom Richter weg und dann ohne abzustoppen nach einer Innenwende oder 
Show-Wende auf derselben Linie zurück zum Richter geführt wird. 

Sollen zwei Hunde nebeneinander auf und ab bewegt werden, so müssen beide Vorführer 
darauf achten, dass die Hunde direkt nebeneinander - im Blickfeld des Richters - laufen und 
dass sowohl der Weg vom Richter weg, als auch der Rückweg gleichzeitig gestartet wer-
den. 
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Innenwende: Hier befindet sich der Hund zunächst auf der linken Seite des Junior-
Handlers; beim Richtungswechsel bewegen sich Junior-Handler und Hund kurz aufeinander 
zu, die Leine wechselt von der linken zur rechten Hand.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Show-Wende: Hier bleibt der Hund beim Richtungswechsel auf  der linken Hand des Vor-
führers, dieser läuft mit erhöhter Geschwindigkeit außen um den Hund herum, damit dieser 
nicht abbremsen muss. 
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Außenwende: Hier wird der Hund an der linken Seite des Junior-Handlers außen um diesen 
herum geführt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alle Wendungen können auch umgekehrt gelaufen werden. 
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2. Der Kreis 
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Der Kreis ist eine einfache Figur, die vom Richter üblicherweise bei der vergleichenden 
Gangwerksbestimmung mehrer Hunde gefordert wird. Der Junior-Handler führt seinen 
Hund in der linken Hand in gleichmäßigem Abstand um den Richter herum. Ein Hand-
wechsel ist nicht erforderlich. 

Sollte der Richter zu einem Standort außerhalb des Kreises wechseln, während die Hunde 
im Kreis geführt werden, so muss der Junior-Handler  kurz vor dem Richter einen Seiten-
wechsel hinter dem Hund, mit Leinenwechsel von links nach rechts durchführen und kurz 
hinter dem Richter einen Seitenwechsel vor dem Hund herum mit erneutem Wechsel der 
Leine von rechts nach links durchführen. Der  Leinenwechsel hinter dem Rücken des Hand-
lers ist nicht regelgerecht. Die Form des Kreises muss rund bleiben. 

 
3. Dreieck 
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Bei der Bewegung im Dreieck kann der Richter nacheinander das Gangwerk des Hundes 
von hinten, von der Seite und von vorn prüfen. Der Junior-Handler muss die Form des 
Dreiecks so wählen, dass der Richter ohne Mühe alle drei genannten Ansichten des Hundes 
gleich ausgiebig prüfen kann. Der Junior-Handler beginnt die Figur auf der linken Hand 
und läuft mit seinem Hund  zuerst in die rechte Ecke. Soll die Figur umgekehrt gelaufen 
werden, wird der Hund in der rechten Hand zuerst in die linke Ecke geführt. Nimmt der 
Richter keinen Standortwechsel vor, ist bei dieser Figur kein Handwechsel gefordert. 

 
4. Das “L“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das “L“ lässt die Beurteilung des Gangwerks von hinten, von vorn und von beiden Seiten zu. 
Keine der Lauflinien darf zu kurz sein. Der Junior-Handler beginnt die Figur auf der linken 
Hand und läuft den Querbalken nach links. Am Ende des Querbalken erfolgt eine Innenwen-
de. In umgekehrter Form beginnt die Figur mit dem Hund auf der rechten Seite und der Quer-
balken führt nach rechts. 
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5. Das “T” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diese Figur ist mit die schwierigste Figur. Der Hund befindet sich auf der linken Hand, am 
Ende der Mittellinie wird der Querbalken nach links gelaufen,  am Ende erfolgt eine In-
nenwende, der Junior-Handler läuft nun mit dem Hund über die Senkrechte hinaus zur 
rechten Seite, es erfolgt eine umgekehrte Innenwendung. Bei der umgekehrten Ausführung 
der Figur hat der Handler den Hund zunächst auf der rechten Hand, der Querbalken wird  
nach rechts begonnen. 

Vor und nach jeder Figur ist der Hund vom Junior-Handler dem Richter in Seitenansicht zu 
präsentieren.  

Der Richter kann während einer Figur seinen Standort wechseln, dies erschwert die Figur 
enorm, denn der Handler hat jetzt durch entsprechende Wendungen und Handwechsel zu 
vermeiden, dass der Blick des Richters auf seinen Hund von ihm verdeckt wird. 

Die Figur ist vom Junior-Handler dort zu beenden wo er sie begonnen hat, der Hund ist da-
nach unverzüglich dort im Stand zu präsentieren, wo sich der Richter nun befindet. 
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Der Stellungswechsel sollte vom Richter so gewählt werden, dass der Handler dies mitbe-
kommen und sich entsprechend verhalten kann. Der Richter sollte auch nicht ständig seinen 
Platz verändern. Das würde der Vorstellung im Rassering nicht entsprechen und die Beur-
teilung des Gangwerks erschweren. 

Sollte der Richter zwei Figuren in direkter Verbindung verlangen, ist der Hund nach Been-
dung der ersten Figur nicht im Stand zu präsentieren, sondern sofort die zweite Figur anzu-
schließen und danach erst die Standpräsentation vorzunehmen. 

Der Junior-Handler hat alle Figuren nicht nur der Größe des Ringes, sondern auch der Grö-
ße der Rasse entsprechend anzupassen (auch wenn der Ring groß ist, sind die Figuren bei 
einem Bernhardiner größer zu gestalten als bei einem Teckel). 

Der Wettbewerb ist so zu gestalten, dass der Sinn - Junior-Handler vorzubereiten auf die 
Vorführung von Hunden im Rassering - nicht verfälscht wird und angelehnt ist an das Ge-
schehen im Ausstellungsring unserer Rasse Teckel. Überinterpretationen sind zu vermei-
den. 

Es bleibt jedem Richter überlassen, welche Kriterien er bei der Bewertung wie gewichtet 
und welche Aufgaben er stellt. 

Alle Teilnehmer erhalten eine Urkunde. Das mitgebrachte Arbeitsheft des Junior-Handlers 
ist vom Richter auszufüllen und entsprechend zu unterschreiben. Die Teilnehmerliste ist 
vom Richter ausgefüllt an die Geschäftsstelle des DTK zu senden, analog den Bestimmun-
gen für die Zusendung der Zuchtschauunterlagen. 

Sonstiges 

Soweit anwendbar gilt die Zuchtschau- und Richterordnung des DTK in ihrer jeweiligen 
Fassung mit folgender Maßgabe: Richter für das Junior-Handling darf auch sein, wer am 
gleichen Tag einen Teckel im Zuchtschau- oder Ausstellungsring vorgeführt und bewerten 
lassen hat. Ein Richter darf aber nicht über Jugendliche urteilen, die dessen Kinder sind o-
der die mit ihm im gleichen Haushalt leben. 
  
 
Inkrafttreten 

Diese Ordnung tritt am 01.01.2006 in Kraft 
 

 


